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Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

81 

Aufgabe des Gesetzes 

Aufgabe dieses Gesetzes ist es, 

1. das Recht einer jeden Person zu gewährleisten, 
selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer 
Daten zu bestimmen (Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung), 

2. einer Beeinträchtigung der Wirkungsmöglichkeiten 
der Verfassungsorgane des Landes und der Organe 
der kommunalen Gebietskörperschaften infolge der 
automatisierten Datenverarbeitung 
entgegenzuwirken. 

Dieses Gesetz bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
personenbezogene Daten durch öffentliche Stellen verar- 
beitet werden dürfen. 
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Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personen- 
bezogener Daten durch Behörden und sonstige öffent- 
liche Stellen 

1. des Landes, 

2. der Gemeinden und Landkreise, 

3. der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen- 
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen. Sind 
einer Person oder Stelle außerhalb des öffentlichen 
Bereichs Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
übertragen, so ist sie insoweit Öffentliche Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten nur $ 8 Abs. I 
und 2, $$ 19 und 26 sowie die Regelungen des Vierten 
Abschnitts, soweit personenbezogene Daten in Ausübung 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit verarbeitet werden von 

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
deren organisatorisch selbständigen Einrichtungen, 
die am Wettbewerb teilnehmen, 

2. wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden und 
Landkreise ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(Eigenbetriebe) und Zweckverbänden, die überwie- 
gend wirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen, 

3. öffentlichen Einrichtungen, die entsprechend den 
Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt 
werden. 

Für diese finden im übrigen die für nichtöffentliche 
Stellen geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutz- 
gesetzes vom 20. Dezember 1990 (Bundesgesetzbl. IS. 
2954) Anwendung. 

(3) Auf öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten sowie deren 
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Vereinigungen finden $ 24 und im übrigen die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes über 
nichtöffentliche Stellen Anwendung. 

(4) Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gilt 
das Recht des jeweiligen Sitzlandes. 

(5) Besondere Rechtsvorschriften über die Verarbei- 
tung personenbezogener Daten gehen den Bestimmungen 
dieses Gesetzes vor. 

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des 
Vorläufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Niedersachsen vor, soweit bei der Ermittlung des 
Sachverhaltes personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. 

(7) Auf das Gnadenverfahren findet dieses Gesetz mit 
Ausnahme des Vierten Abschnitts keine Anwendung. 
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Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse von bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Personen (Betroffene). 

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, 
Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen und Nutzen 
personenbezogener Daten. Im einzelnen ist 

1.  Erheben das Beschaffen von Daten über die Betrof- 
fenen, 

2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbe- 
wahren von Daten auf einem Datenträger, 

3. Verändern das inhaltliche Umgestalten von Daten, 

4. Übermitteln das Bekanntgeben von Daten an Dritte 
(Empfänger) in der Weise, daß i 

a) die Daten durch die datenverarbeitende Stelle 
weitergegeben werden oder 

b) Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereit- 
gehaltene Daten einsehen oder abrufen, 

5. Sperren das Kennzeichnen von Daten, um ihre 
weitere Verarbeitung einzuschränken, 

6. Löschen das Unkenntlichmachen von Daten, 

7. Nutzen jede sonstige Verwendung von Daten. 

(3) Datenverarbeitende Stelle ist jede Stelle, die 
personenbezogene Daten selbst verarbeitet oder durch 
andere im Auftrag verarbeiten läßt. 

(4) Dritte sind Personen oder Stellen außerhalb der 
datenverarbeitenden Stelle, ausgenommen Betroffene 
sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungs- 
bereich des Grundgesetzes personenbezogene Daten im 
Auftrag verarbeiten (Auftragnehmer). 

(5) Eine Datei ist 

1. eine Sammlung von personenbezogenen Daten, die 
durch automatisierte Verfahren ausgewertet 
werden. kann (automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung von personenbezogenen 
Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach 
bestimmten Merkmalen geordnet und ausgewertet 
werden kann. (nichtautomatisierte Datei). 

(6) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienst- 
lichen Zwecken dienende Unterlage und die Zusammen- 
fassung solcher Unterlagen einschließlich der Bild- und 
Tonträger. Hierunter fallen nicht Vorentwürfe und 
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Notizen die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen. 
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Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nur zulässig, wenn 

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift 
dies vorsieht oder 

2. die Betroffenen eingewilligt haben. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, es sei 
denn, daß wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit 
anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, so ist die 
Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der 
Erklärung hervorzuheben. Die Betroffenen sind in 
geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung, 
insbesondere über den Verwendungszweck der Daten, 
bei einer beabsichtigten Übermittlung auch über die 
Empfänger der Daten aufzuklären. Die Betroffenen sind 
unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, 
daß sie die Einwilligung verweigern oder mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen können. 

(3) Die Einwilligung ist unwirksam, wenn sie durch 
Androhung rechtswidriger Nachteile oder durch Fehlen 
der Aufklärung bewirkt wurde. 
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Datengeheimnis 

Den Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren 
Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezo- 
genen Daten haben, ist es untersagt, diese zu einem 
anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten oder zu offenbaren; 
dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
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Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag 
öffentlicher Stellen verarbeitet, so bleiben diese für die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die 
im Dritten Abschnitt genannten Rechte sind ihnen 
gegenüber geltend zu machen. Die Auftragnehmer 
dürfen personenbezogene Daten nur im Rahmen der 
Weisungen der Auftraggeber verarbeiten. 

(2) Auftragnehmer müssen Gewähr für die Einhal- 
tung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
nach $ 7 bieten. Aufträge, Weisungen zu technischen 
und organisatorischen Maßnahmen und die Zulassung 
von Unterauftragsverhältnissen sind schriftlich 
festzuhalten. 

(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Auftragnehmer keine Anwendung finden, hat die daten- 
verarbeitende Stelle den Auftragnehmer zu verpflichten, 
jederzeit vom Auftraggeber veranlaßte Kontrollen zu 
ermöglichen. Wird der Auftrag außerhalb des Geltungs- 
bereichs dieses Gesetzes durchgeführt, so unterrichtet der 
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Auftraggeber die zuständige Datenschutzkontrollbe- 
hörde. 
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Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) Öffentliche Stellen haben die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforder- 
lich sind, um eine den Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechende Verarbeitung personenbezogener Daten 
sicherzustellen. Die Art und Weise der Maßnahmen 
richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Technik. 

(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeitet, so sind Maßnahmen zu treffen, die je nach 
Art der Daten und ihrer Verwendung geeignet sind, 

1.  Unbefugten den Zugang zu den Verarbeitungsanla- 
gen zu verwehren (Zugangskontrolle), 

2. zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können 
(Datenträgerkontrolle), 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die 
unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder 
Löschung gespeicherter Daten zu verhindern 
(Speicherkontrolle), 

4. zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme mit 
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung von 
Unbefugten benutzt werden können 
(Benutzerkontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines 
Datenverarbeitungssystems Berechtigten 
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung 
unterliegenden Daten zugreifen können 
(Zugriffskontrolle), 

6. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt 
werden kann, welche Daten zu welcher Zeit an wen 
übermittelt worden sind (Ubermittlungskontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt 
werden kann, welche Daten zu welcher Zeit von 
wem in Datenverarbeitungssysteme eingegeben 
worden sind (Eingabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß Daten, die im Auftrag verar- 
beitet werden, nur entsprechend den Weisungen der 
Auftraggeber verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übertragung von 
Daten sowie beim Transport von Datenträgern diese 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
gelöscht werden können (Transportkontrolle), 

10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organi- 
sation so zu gestalten, daß sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird 
(Organisationskontrolle). 

(3) Vor der Entscheidung über den Einsatz oder die 
wesentliche Anderung von automatisierten Verfahren ist 
zu prüfen, ob und in welchem Umfang mit der Nutzung 
der automatisierten Datenverarbeitung Gefahren für die 
Rechte der Betroffenen oder für die Wirkungsmöglich- 
keiten der Verfassungsorgane des Landes und der 
Organe der kommunalen Gebietskörperschaften 
verbunden sind. Automatisierte Verfahren dürfen nur 
eingesetzt oder wesentlich geändert werden, soweit 
derartige Gefahren durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen wirksam beherrscht 
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werden können. Das Ergebnis und seine Begründung 
sind aufzuzeichnen. 

(4) Personenbezogene Daten in nichtautomatisierten 
Dateien oder in Akten sind insbesondere vor dem Zugriff 
Unbefugter zu schützen. 
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Sicherstellung des Datenschutzes 

(1) Jede öffentliche Stelle hat in einer Dateibeschrei- 
bung festzulegen: 

1. die Bezeichnung der Datei und ihre 
Zweckbestimmung, 

2. die Art der gespeicherten Daten sowie die Rechts- 
grundlage ihrer Verarbeitung, 

3. den Kreis der Betroffenen, 

4. die Art regelmäßig zu übermittelnder Daten, deren 
Empfänger sowie die Herkunft regelmäßig empfan- 
gener Daten, 

5. Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten, 

6. die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
nach 8 7, 

7. bei automatisierten Verfahren die Betriebsart des 
Verfahrens, die Art der Geräte sowie das Verfahren 
zur Übermittlung, Sperrung, Löschung und 
Auskunftserteilung. 

Satz 1 gilt nicht für Dateien, die ausschließlich aus 
verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend 
vorgehalten werden. 

(2) Jede öffentliche Stelle, die personenbezogene 
Daten automatisiert verarbeitet, hat in einem Verzeichnis 
aufzuführen: 

1. den Typ und die Art der Geräte, 

die Hersteller, 

die Anzahl und den Standort der Geräte, 

das Betriebssystem, 

die Einrichtungen zur Datenfernverarbeitung und 
Datenübertragung, 

6. die verwendeten Programme. 

Das Verzeichnis ist auf dem neuesten Stand zu halten. 

(3) Offentliche Stellen, die personenbezogene Daten 
automatisiert verarbeiten und hierbei in der Regel 
mindestens fünf Bedienstete ständig beschäftigen, haben 
eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Daten- 
schutz zu bestellen. Beauftragte müssen die erforderliche 
Sachkenntnis und Zuverlässigkeit besitzen. Sie 
unterstützen die öffentliche Stelle bei der Sicherstellung 
des Datenschutzes, insbesondere bei der Wahrnehmung 
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der Aufgaben nach den Absätzen | und 2 sowie nach $ 7. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

89 

Erhebung 

(1) Personenbezogene Daten dürfen erhoben werden, 
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der 
erhebenden Stelle erforderlich ist. Die Daten sind bei den 
Betroffenen mit ihrer Kenntnis zu erheben. Bei Dritten 
dürfen personenbezogene Daten nur erhoben werden, 
wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend 
voraussetzt 

2. die Erhebung zur Abwehr von Gefahren für Leib, 
Leben oder die persönliche Freiheit erforderlich ist, 

3. Angaben der Betroffenen überprüft werden müssen. 
weil Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 
bestehen. 

4. offensichtlich ist, daß die Erhebung im Interesse der 
Betroffenen liegt und sie einwilligen würden, oder 

5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen werden können. 

(2) Werden Daten bei den Betroffenen erhoben, so 
sind sie über den Zweck der Erhebung und der beabsich- 
tigten weiteren Verarbeitung aufzuklären. Werden die 
Daten auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, so sind 
die Betroffenen in geeigneter Weise über diese aufzuklä- 
ren. soweit eine Auskunftspflicht besteht oder die 
Gewährung von Rechtsvorteilen die Angabe von Daten 
voraussetzt, sind die Betroffenen hierauf, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

(3) Werden Daten bei einer dritten Person oder einer 
Stelle außerhalb des öffentlichen Bereichs erhoben, so ist 
diese auf Verlangen über den Verwendungszweck aufzu- 
klären. Soweit eine Auskunftspflicht besteht, ist sie 
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. 
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Speicherung, Veränderung, Nutzung; 
Zweckbindung 

(1) Das Speichern, Verändern und Nutzen personen- 
bezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der 
Aufgaben der öffentlichen Stelle erforderlich ist und die 
Daten für diese Zwecke erhoben worden sind. Erlangt 
die öffentliche Stelle Kenntnis von personenbezogenen 
Daten, ohne diese erhoben zu haben, so darf sie diese 
Daten nur für Zwecke verarbeiten, für die sie diese Daten 
erstmals speichert. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere 
Zwecke ist nur zulässig, 

1. wenn die Betroffenen eingewilligt haben, 

2. inden Fällen des $9 Abs. I Satz 3 oder 

3. wenn sich bei Gelegenheit der rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unter- 
richtung die für die Verfolgung oder Vollstreckung 
zuständigen Behörden geboten ist, 
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Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- 
oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der daten- 
verarbeitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder 
Amtspflicht übermittelt worden, so dürfen sie für andere 
Zwecke nur gespeichert, verändert oder genutzt werden, 
wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder wenn eine 
Rechtsvorschrift dies zuläßt. 

(3) Ein Speichern, Verändern oder Nutzen zu anderer 
Zwecken liegt nicht vor, wenn dies zur Wahrnehmung, 
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungs- 
prüfung oder zur Durchführung von Organisationsunter- 
suchungen erfolgt. Zulässig ist auch die Verarbeitung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht 
berechtigte Interessen der Betroffenen an der Geheim- 
haltung der Daten offensichtlich überwiegen. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, 
dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden. 
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Übermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an 
andere öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn die 
Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der übermit- 
telnden Stelle oder des Empfängers erforderlich ist und 
die Daten nach $ 10 verarbeitet werden dürfen. 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
Absatz ] übermittelt werden dürfen, weitere personen- 
bezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in Akten so 
verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit unver- 
tretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte 
Interessen der Betroffenen oder Dritter an deren 
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine weitere 
Verarbeitung dieser Daten ist unzulässig. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Grund eines Ersuchens, so hat die 
übermittelnde Stelle lediglich zu prüfen, ob sich das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der 
empfangenden Stelle hält. Die Rechtmäßigkeit des 
Ersuchens prüft sie nur, wenn im Einzelfall hierzu Anlaß 
besteht; die empfangende Stelle hat der übermittelnden 
Stelle die für diese Prüfung erforderlichen Angäben zu 
machen. Erfolgt die Übermittlung durch automatisierten 
Abruf ($ 12), so trägt die Verantwortung für die Recht- 
mäßigkeit des Abrufs die empfangende Stelle. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 
personenbezogene Daten innerhalb einer öffentlichen 
Stelle weitergegeben werden. 
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Automatisiertes Abrufverfahren und regelmäßige 
Datenübermittlung 

(1) Ein automatisiertes Verfahren, das die Übermitt- 
lung personenbezogener Daten durch Abruf eines Dritten 
ermöglicht, darf nur eingerichtet werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift dies zuläßt. Die Zulässigkeit des einzel- 
nen Abrufs bestimmt sich nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes. 
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(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Verordnung für die Behörden und Einrichtungen des 
"Landes sowie für die der Aufsicht des Landes unterlie- 
genden sonstigen öffentlichen Stellen die Einrichtung 
automatisierter Abrufverfahren zuzulassen. Für die 
Zulassung solcher Verfahren innerhalb des Geschäfts- 
bereichs eines Ministeriums wird das jeweilige Ministe- 
rium ermächtigt die Verordnung zu erlassen. Ein solches 
Verfahren darf nur eingerichtet werden, soweit dies unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des 
betroffenen Personenkreises und der Aufgaben der betei- 
ligten Stellen angemessen ist. In der Verordnung sind die 
Datenempfänger, die Art der zu übermittelnden Daten, 
der Zweck des Abrufs sowie die wesentlichen bei den 
beteiligten Stellen zu treffenden Maßnahmen zur 
Kontrolle der Verarbeitung festzulegen. Die Landes 
beauftragte für den Datenschutz oder der Landesbeauf- 
tragte für den Datenschutz (die Landesbeauftragte oder 
der Landesbeauftragte) ist vorher zu hören. 

(3) Sind automatisierte Abrufverfahren in einer 
Verordnung nach Absatz 2 zugelassen, so dürfen sie auf 
Verlangen des Landesrechnungshofs auch für die 
Rechnungsprüfung eingesetzt werden. 

(4) Personenbezogene Daten dürfen nicht zum Abruf 
durch Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs bereitgehalten werden. Dies gilt nicht für den 
Abruf durch Betroffene. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus 
solchen Datenbeständen, die jeder Person offenstehen 
oder deren Inhalt veröffentlicht werden darf. ; 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf regelmäßige Daten- 
übermittlungen entsprechend anzuwenden. 
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Übermittlung an Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs ist zulässig, wenn 

I. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über- 
mittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich 
ist und die Daten nach $ 10 verarbeitet werden 
dürfen, 

2. die Empfänger ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft 
machen und kein Grund zu der Annahme besteht, 
daß das schutzwürdige Interesse der Betroffenen an 
der Geheimhaltung überwiegt, oder 

3. sie im öffentlichen Interesse liegt oder hierfür ein 
berechtigtes Interesse geltend gemacht wird und die 
Betroffenen in diesen Fällen der Übermittlung nicht 
widersprochen haben. 

In den Fällen des Satzes | Nr. 3 sind die Betroffenen 
über die beabsichtigte Übermittlung, die Art der zu 
übermittelnden Daten und den Verwendungszweck in 
geeigneter Weise und rechtzeitig zu unterrichten. 

(2) Die übermittelnde Stelle hat die Empfänger zu 
verpflichten, die Daten nur für die Zwecke zu verarbei- 
ten, zu denen sie ihnen übermittelt wurden.   

14. Jahrg. Amtliche Mitteilungen 

814 

Übermittlung an Personen oder Stellen im Ausland 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an 
ausländische Personen und Stellen sowie an über- und 
zwischenstaatliche Stellen ist zulässig, soweit die 
Übermittlung in einem Gesetz, einem Rechtsakt der 
Europäischen Gemeinschaften oder einem internationa- 
len Vertrag geregelt ist. Eine Übermittlung an öffentliche 
Stellen darf auch erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
des $ 11. Abs. sowie an andere Empfänger, wenn die 
Voraussetzungen des $ 13 Abs. I erfüllt sind und im 
Empfängerland gleichwertige Datenschutzregelungen 
gelten. Die Übermittlung nach Satz 2 darf nicht erfolgen, 
soweit Grund zu der Annahme besteht, daß die 
Übermittlung einen Verstoß gegen wesentliche Grund- 
sätze des deutschen Rechts, insbesondere gegen Grund- 
rechte, zur Folge haben wurde. 

815 

Übermittlung an Stellen öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 
öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften ist zuläs- 
sig. wenn 

1. die Betroffenen eingewilligt haben, 

2. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht, 

3. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der über- 
mittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich 
ist und die Daten nach $ 10 verarbeitet werden 
dürfen, 

4. offensichtlich ist, daß die Übermittlung im Interesse 
der Betroffenen liegt und sie einwilligen würden, 
oder 

5. sie im öffentlichen Interesse liegt oder hierfür ein 
berechtigtes Interesse geltend gemacht wird und die 
Betroffenen in diesen Fällen der Übermittlung nicht 
widersprochen haben 

und sichergestellt ist, daß bei den Empfängern ausrei- 
chende Datenschutzmaßnahmen, insbesondere Regelun- 
gen zur Zweckbindung, getroffen sind. In den Fällen des 
Satzes | Nr. 5 sind die Betroffenen über die beabsichtigte 
Übermittlung, die Art der zu übermittelnden Daten und 
den Verwendungszweck in geeigneter Weise und recht- 
zeitig zu unterrichten. 

DRITTER ABSCHNITT 

Rechte der Betroffenen 

816 

Auskunft, Einsicht in Akten 

(1) Betroffenen ist von der datenverarbeitenden Stelle 
auf Antrag Auskunft zu erteilen über 

1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten, 

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speiche- 
rung sowie 

3. die Herkunft der Daten und die Empfänger von 
Übermittlungen. 

Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die 
ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der 
Datenschutzkontrolle gespeichert sind. Für gesperrte 
Daten, die nur deshalb noch gespeichert sind, weil sie auf 
Grund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen, gilt die Verpflichtung zur 
Auskunftserteilung nur, wenn Betroffene ein berechtigtes 
Interesse an der Erteilung der Auskunft über diese Daten 
glaubhaft machen. 

(2) In dem Antrag soll die Art der personenbezoge- 
nen Daten, über die Auskunft begehrt wird, näher 
bezeichnet werden. Die datenverarbeitende Stelle 
bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der 
Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Sind die Daten in Akten gespeichert, so können 
Betroffene Auskunft aus Akten oder Akteneinsicht 
verlangen, soweit sie Angaben machen, die das Auffin- 
den der Daten mit angemessenem Aufwand ermöglichen. 

(4) Anträge nach Absatz 1 oder 3 können abgelehnt 
werden, soweit und solange 

l. die Erfüllung des Auskunfts- oder Einsichtsverlan- 
gens die ordnungsgemäße Wahrnehmung der übri- 
gen Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle 
gefährden würde, 

2. die Auskunft oder Einsicht die öffentliche Sicher- 
heit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes 
oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache 
ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder 
wegen der berechtigten Interessen von Dritten 
geheimzuhalten sind. 

(5) Die Ablehnung der Auskunft oder der Aktenein- 
sicht bedarf keiner Begründung, soweit durch die 
Begründung der Zweck der Ablehnung gefährdet würde. 
Die Gründe der Ablehnung sind aktenkundig zu machen. 

(6) Wird die Auskunft oder die Akteneinsicht 
abgelehnt. so sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, 
daß sie sich an die Landesbeauftragte oder den Landes- 
beauftragten wenden können. 

(7) Auskunft und Akteneinsicht sind kostenfrei. 

817 

Berichtigung, Löschung und Sperrung 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, 
wenn sie unrichtig sind. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 

2. ihre Kenntnis für die datenverarbeitende Stelle zur 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 tritt an die Stelle der 
Löschung die Abgabe an das zuständige Archiv, soweit 
dies in den entsprechenden Rechtsvorschriften vorgese- 
hen ist. Sind personenbezogene Daten in Akten gespei- 
chert, so ist die Löschung nach Satz I Nr. 2 durchzufüh- 
ren, wenn die gesamte Akte nach Maßgabe der entspre- 
chenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften zur 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Werden 
durch die weitere Speicherung nach Satz 3 schutzwür- 
dige Belange der Betroffenen erheblich beeinträchtigt so 
sind die entsprechenden Daten zu sperren. 
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(3) Personenbezogene Daten sind zu sperren, 

1. solange und soweit ihre Richtigkeit von den Betrof- 
fenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit 
noch die Unrichtigkeit feststellen läßt, 

2. wenn die Betroffenen an Stelle der Löschung 
unzulässig gespeicherter Daten die Sperrung 
verlangen oder die weitere Speicherung im 
Interesse der Betroffenen geboten ist, oder 

3. solange sie auf Grund gesetzlicher Aufbewahrungs- 
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen. 

Gesperrte Daten sind mit einem Sperrvermerk zu 
versehen; in automatisierten Verfahren ist die Sperrung 
durch zusätzliche technische Maßnahmen zu gewährlei- 
sten. Gesperrte Daten dürfen nicht mehr weiter verarbei- 
tet werden, es sei denn, daß dies zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwie- 
genden Interesse der speichernden Stelle oder Dritter 
liegenden Gründen unerläßlich ist oder die Betroffenen 
eingewilligt haben. Die Gründe für die Verarbeitung 
gesperrter Daten sind aufzuzeichnen. 

(4) Sind Daten nach den Absätzen 1 bis 3 berichtigt. 
gesperrt oder gelöscht worden, so sind die Personen oder 
Stellen unverzüglich zu unterrichten, denen die Daten 
übermittelt worden sind. Die Unterrichtung kann unter- 
bleiben, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern wurde und kein Grund zu der Annahme 
besteht, daß dadurch schutzwürdige Belange der Betrof- 
fenen beeinträchtigt werden. 

818 

Schadensersatz 

(1) Wird den Betroffenen durch eine nach daten- 
schutzrechtlichen Vorschriften unzulässige automati- 
sierte Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein 
Schaden zugefügt, so sind ihnen die Träger der datenver- 
arbeitenden Stellen unabhängig von einem Verschulden 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflich- 
tet. Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeits- 
rechts kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermö- 
gensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld 
verlangt werden. 

Ersatzpflichtige haften gegenüber jeder betroffenen 
Person für jedes schädigende Ereignis bis zu einem 
Betrag von 500.000 Deutsche Mark. Mehrere 
Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Auf ein Mitverschulden der Betroffenen ist 8254 
und auf die Verjährung des Schadensersatzanspruchs $ 
852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden. 

819 

Anrufung der Landesbeauftragten oder des 
Landesbeauftragten 

(1) Jede Person, die meint, durch die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten durch 
eine Stelle verletzt worden zu sein, die der Kontrolle 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegt, kann 
sich an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauf- 
tragten wenden. Keine Person darf deswegen benachtei- 
ligt werden. 

(2) Die Bediensteten der Behörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen, auf die dieses Gesetz Anwendung 
findet, dürfen sich unbeschadet ihres Rechts nach Absatz 
1 in allen Angelegenheiten des Datenschutzes jederzeit 
an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten 
wenden. Der Einhaltung des Dienstweges bedarf es 
nicht, wenn die Bedienstete oder der Bedienstete auf 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
oder auf die Gefahr hingewiesen hat, daß eine Person in 
unzulässiger Weise in ihrem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung beeinträchtigt wird, und diesem 
Hinweis binnen angemessener Frist nicht abgeholfen 
worden ist. Im übrigen bleiben die dienstrechtlichen 
Pflichten der Bediensteten unberührt. 

820 

Verzicht auf Rechte der Betroffenen 

Die in diesem Abschnitt genannten Rechte können 
auch durch die Einwilligung der Betroffenen nicht im 
voraus ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für 
den Datenschutz 

821 

Rechtsstellung der Landesbeauftragten oder des 
Landesbeauftragten 

(1) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte muß das 35. Lebensjahr vollendet und soll die 
Befähigung zum Richteramt haben. Sie oder er wird nach 
der Wahl durch den Landtag auf die Dauer von acht 
Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die 
Wiederwahl und die Berufung für eine weitere Amtszeit 
sind zulässig. Das Amt ist im übrigen bis zum Eintritt der 
Nachfolge weiterzuführen. Die Landesbeauftragte oder 
der Landesbeauftragte kann außer auf Antrag nur entlas- 
sen werden, wenn der Pflicht nach Satz 4 nicht nachge- 
kommen wird oder wenn Gründe vorliegen, die bei 
einem Richterverhältnis auf Lebenszeit die Entlassung 
aus dem Dienst rechtfertigen. 

(2) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte ist oberste Dienstbehörde im Sinne des $ 96 der 
Strafprozeßordnung und trifft die Entscheidungen nach 
den $8 68 und 69 des Niedersächsischen Beamten- 
gesetzes für sich selbst und die zugeordneten Bedienste- 
ten. Im übrigen untersteht sie oder er der Dienstaufsicht 
der Landesregierung. 

(3) Die Geschäftsstelle der Landesbeauftragten oder 
des Landesbeauftragten wird beim Innenministerium 
eingerichtet. Die der Landesbeauftragten oder dem 
Landesbeauftragten zugeordneten Stellen werden auf 
ihren oder seinen Vorschlag besetzt. Die Bediensteten 
können ohne ihre Zustimmung nur im Einvernehmen mit 
der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten 
versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden. 

(4) Ist die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte länger als sechs Wochen an der Ausübung des 
Amtes verhindert, so kann die Landesregierung eine 
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Vertreterin oder einen Vertreter mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte beauftragen. Die Landesbeauftragte oder 
der Landesbeauftragte soll dazu gehört werden. Bei einer 
kürzeren Verhinderung oder bis zu einer Regelung nach 
Satz 1 führt die leitende Beamtin oder der leitende 
Beamte der Geschäftsstelle die Geschäfte. 

822 

Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten 

(1) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Daten- 
schutz bei den Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen. Der Landtag, die Gerichte und der Landesrech- 
nungshof unterliegen dieser Kontrolle aber nur, soweit 
sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. Außer- 
dem kann die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte den Landtag, die Landesregierung, die übrigen 
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen über 
Verbesserungen des Datenschutzes beraten. 

(2) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte beobachtet die Auswirkung der automatisierten 
Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise der datenverar- 
beitenden Stellen. Dabei ist insbesondere darauf zu 
achten, ob die automatisierte Datenverarbeitung die 
Wirkungsmöglichkeiten 

1. der Verfassungsorgane des Landes, 

2. der staatlichen und der kommunalen Verwaltung, 

3. der Organe der kommunalen Gebietskörperschaf- 
ten, auch in deren Verhältnis zueinander und unter- 
einander, verändert. Die Landesbeauftragte oder der 
Landesbeauftragte ist rechtzeitig über Planungen 
des Landes und der kommunalen Gebietskörper- 
schaften zum Aufbau automatisierter 
Informationssysteme zu unterrichten. 

(3) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte legt dem Landtag jeweils für zwei Kalenderjahre 
einen Tätigkeitsbericht vor. Die Landesregierung nimmt 
hierzu gegenüber dem Landtag innerhalb von sechs 
Monaten Stellung. Auf Ersuchen des Landtages, seines 
zuständigen Ausschusses oder der Landesregierung hat 
die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte ferner 
Angelegenheiten von besonderer datenschutzrechtlicher 
Bedeutung zu untersuchen und über die Ergebnisse zu 
berichten. Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte hat in bedeutsamen Fällen alsbald dem Landtag 
schriftlich oder in den Sitzungen seiner Ausschüsse 
mündlich zu berichten. Schriftliche Außerungen 
gegenüber dem Landtag sind gleichzeitig der Landes- 
regierung vorzulegen. 

(4) Die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 
sind verpflichtet, die Landes beauftragte oder den 
Landesbeauftragten bei der Erfüllung der Aufgaben zu 
unterstützen. Dazu haben sie insbesondere 

1. Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in alle Unter- 
lagen zu gewähren, die die Landesbeauftragte oder 
der Landesbeauftragte zur Erfüllung der Aufgaben 
für erforderlich hält, 

2. die in Nummer | genannten Unterlagen auf Verlan- 
gen innerhalb einer bestimmten Frist zu 
übersenden, 

3. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 
Stellt die oberste Landesbehörde im Einzelfall fest, 

Amtliche Mitteilungen 

daß die Sicherheit des Bundes, oder eines Landes 
besondere Vertraulichkeit erfordert, so kann sie 
verlangen, daß die Landesbeauftragte oder der 
Landesbeauftragte oder die nach $ 21 Abs. 4 Satz 1 
bestellte Vertretungskraft die Befugnisse nach Satz 
1 persönlich ausübt. In diesem Fall entscheidet die 
oberste Landesbehörde auch, ob der Landesbeauf- 
tragten oder dem Landesbeauftragten personen- 
bezogene Daten einer betroffenen Person zu offen- 
baren sind, wenn dieser Vertraulichkeit besonders 
zugesichert worden ist. 

(5) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte führt ein Register aller automatisierten Dateien, in 
denen personbezogene Daten gespeichert werden und für 
die nach $ 8 Abs. 1 eine Dateibeschreibung gefordert 
wird. Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, der 
Landesbeautragten dem Landesbeauftragten die 
Beschreibung dieser Dateien vorzulegen. Der öffentliche 
Teil des Registers beschränkt sich auf die nach & 8 Abs. 
1 Satz 1 Nrn. 1 bis 5 in die Dateibeschreibung aufzu- 
nehmenden Angaben; die Dateibeschreibungen der 
Behörden des Verfassungsschutzes, der Staatsanwalt- 
schaft und der Polizei sowie der Finanzbehörden, soweit 
diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetz- 
lichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgaben- 
ordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, 
werden nicht aufgenommen. Jede Person kann den 
öffentlichen Teil einsehen und, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse darlegt, sich Auszüge daraus anfertigen lassen. 
Gebühren werden nicht erhoben. 

(6) Die Landesregierung kann der Landesbeauftrag- 
ten oder dem Landesbeauftragten die Aufgaben der 
Aufsichtsbehörde für die Datenverarbeitung im nichtöf- 
fentlichen Bereich nach den Bestimmungen des Bundes- 
datenschutzgesetzes übertragen. Abweichend von $ 21 
Abs. 2 unterliegt sie oder er insoweit der Fachaufsicht 
der Landesregierung. Auch für diesen Tätigkeitsbereich 
ist ein Bericht nach Absatz 3 vorzulegen. 

823 

Beanstandungen durch die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten 

(1) Stellt die Landesbeauftragte oder der Landesbe- 
auftragte Verstöße gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder gegen andere Datenschutzbestimmungen 
fest, so ist dies 

1. beider Landesverwaltung gegenüber der zuständi- 
gen obersten Landesbehörde, 

2. beiden Gemeinden, Landkreisen und den sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper- 
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körper- 
schaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber dem 
vertretungsberechtigten Organ 

mit der Aufforderung zu beanstanden, innerhalb einer 
bestimmten Frist Stellung zu nehmen. In den Fällen des 
Satzes I Nr. 2 ist gleichzeitig auch die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 

(2) Die Stellungnahme soll auch die Maßnahmen 
darstellen, die der Beanstandung abhelfen sollen. Die in 
Absatz | Satz | Nr. 2 genannten Stellen leiten der 
zuständigen Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stel- 
lungnahme zu. 

(3) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauf- 
tragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf 
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eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, 
wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte 
Mängel handelt. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Besonderer Datenschutz 

824 

Datenverarbeitung bei Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen 

(1) Daten von Bewerberinnen oder Bewerbern, 
Beschäftigten und ehemaligen Beschäftigten dürfen 
abweichend von $ 10 Abs. | und 2 und $ 11 nur verar- 
beitet werden. wenn dies zur Eingehung, Durchführung, 
Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeits- 
verhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, 
personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch 
zu Zwecken der Personalplanung und des Personalein- 
satzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein 
Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. 
Bei der erstmaligen Speicherung in Dateien ist den 
Betroffenen die Art der über sie gespeicherten Daten 
mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen sind sie zu 
benachrichtigen. Abweichend von $ 13 Abs. 1 ist eine 
Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Personen 
und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs nur 
zulässig, wenn die Empfänger ein rechtliches Interesse 
darlegen oder der Dienstverkehr es erfordert. Die Daten- 
übermittlung an künftige Dienstherren oder Arbeitgeber 
ist nur mit Einwilligung der Betroffenen zulässig. 

(2) Die Weiterverarbeitung der bei ärztlichen oder 
psychologischen Untersuchungen und Tests zum 

Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses erhobenen Daten ist nur mit 
schriftlicher Einwilligung der Bewerberin oder des 
Bewerbers zulässig. Die Einstellungsbehörde darf von 
der untersuchenden Person oder Stelle grundsätzlich nur 
das Ergebnis der Eignungsuntersuchung und die dabei 
festgestellten Risikofaktoren anfordern. Fordert die 
Einstellungsbehörde die Übermittlung weiterer 
personenbezogener Daten an, so hat sie die Gründe 
hierfür aufzuzeichnen. Sie hat die Bewerberin oder den 
Bewerber in diesen Fällen zu unterrichten. 

(3) Personenbezogene Daten, die zur Aufzeichnung 
des Bewerbungsvorgangs nicht erforderlich sind, sind 
unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, daß ein Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt, es sei 
denn, daß die Betroffenen in die weitere Speicherung 
schriftlich eingewilligt haben. 

(4) Medizinische und psychologische Befunde von 
Beschäftigten dürfen von den personalverwaltenden 
Stellen nicht in automatisierten Dateien verarbeitet 
werden. Dies gilt nicht für Dateien die ausschließlich aus 
verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend 
vorgehalten werden. 

(5) Daten von Beschäftigten, die zur Durchführung 
technischer oder organisatorischer Maßnahmen nach 87 
Abs. 2 gespeichert werden, dürfen nicht zu Zwecken der 
Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden. 
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(6) Beurteilungen sowie dienst- und arbeitsrechtliche 
Entscheidungen dürfen nicht allein auf Informationen 
gestützt werden, die unmittelbar durch automatisierte 
Datenverarbeitung gewonnen werden. 

(7) Die Verarbeitungs- und Nutzungsformen automa- 
tisierter Personalverwaltungsverfahren sind zu 
dokumentieren und einschließlich des jeweiligen 
Verwendungszweckes allgemein bekanntzugeben. 

825 

Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Forschungsvorhaben 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Durchführung von wissenschaftlichen Forschungs- 
vorhaben sind die $$ 9 bis 15 nach Maßgabe der Absätze 
2 bis 5 und 7 anzuwenden. 

(2) Für wissenschaftliche Forschungsvorhaben dürfen 
personenbezogene Daten, die für andere Zwecke oder für 
ein anderes Forschungsvorhaben erhoben oder gespei- 
chert worden sind, verarbeitet werden, wenn 

l. die Betroffenen eingewilligt haben, 

2. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder 

3. Artund Verarbeitung der Daten darauf schließen 
lassen, daß ein schutzwürdiges Interesse der Betrof- 
fenen der Verarbeitung der Daten für das 
Forschungsvorhaben nicht entgegensteht oder das 
öffentliche Interesse an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das schutzwürdige Interesse 
der Betroffenen erheblich überwiegt. Das Ergebnis 
der Abwägung und seine Begründung sind aufzu- 
zeichnen. Über die Verarbeitung ist die Landesbe- 
auftragte oder der Landesbeauftragte zu 
unterrichten. 

(3) Die für ein Forschungsvorhaben gespeicherten 
oder übermittelten Daten dürfen nur für Zwecke der wis- 
senschaftlichen Forschung verarbeitet werden. 

(4) Sobald der Stand des Forschungsvorhabens es 
gestattet, sind die Merkmale, mit deren Hilfe ein Bezug 
auf eine bestimmte natürliche Person hergestellt werden 
kann, gesondert zu speichern; sie sind zu löschen, sobald 
der Forschungszweck dies gestattet. 

(5) Im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungs- 
vorhaben dürfen personenbezogene Daten nur veröffent- 
licht werden, wenn 

l. die Betroffenen eingewilligt haben oder 

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen 
über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist. 

(6) Die Einwilligung der Betroffenen bedarf nicht der 
Schriftform, wenn hierdurch das Forschungsvorhaben 
erheblich beeinträchtigt würde. 

(7) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
Empfänger, auf die dieses Gesetz keine Anwendung 
findet, ist nach Maßgabe des Absatzes 2 zulässig, wenn 
sich die Empfänger verpflichten, die Daten nur für das 
von ihnen zu bezeichnende Forschungsvorhaben und 
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 zu verarbeiten. Die 
Übermittlung ist der Landes beauftragen oder dem 
Landesbeauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen.   

14. Jahrg. 
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Fernmessen und Fernwirken 

(1) Ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen 
(Fernmeßdienste) dürfen in Wohnungen oder Geschäfts- 
räumen nur vorgenommen werden, wenn die Betroffenen 
zuvor über den Verwendungszweck sowie über Art, 
Umfang und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet worden 
sind und nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt 
haben. Entsprechendes gilt, soweit eine Übertragungsein- 
richtung dazu dienen soll, in Wohnungen oder 
Geschäftsräumen Wirkungen auszulösen 
(Fernwirkdienste). Die Einrichtung von Fernmeß- und 
Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn die Betroffenen 
erkennen können, wann ein Dienst in Anspruch 
genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist. Die 
Betroffenen können ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen, soweit dies mit der Zweckbestimmung des 
Dienstes vereinbar ist. Das Abschalten eines Dienstes gilt 
im Zweifel als Widerruf der Einwilligung. 

(2) Eine Leistung, der Abschluß oder die Abwicklung 
eines Vertragsverhältnisses dürfen nicht von der Einwil- 
ligung nach Absatz 1 abhängig gemacht werden. Betrof- 
fenen dürfen keine Nachteile entstehen, die über die 
unmittelbaren Folgekosten hinausgehen, wenn sie ihre 
Einwilligung verweigern oder widerrufen. 

(3) Die im Rahmen von Fernmeß- oder Fernwirk- 
diensten erhobenen Daten dürfen nur zu den vereinbarten 
Zwecken verarbeitet werden. Sie sind zu löschen, sobald 
sie zur Erfüllung dieser Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind. 

827 

Öffentliche Auszeichnungen 

(1) Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen 
dürfen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten 
auch ohne Kenntnis der Betroffenen bei anderen Perso- 
nen oder Stellen erhoben werden. Auf Anforderung 
dürfen öffentliche Stellen die erforderlichen Daten 
übermitteln. 

(2) $ 16 findet keine Anwendung. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

828 

Straftaten 

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, personenbezogene Daten, die nicht offenkun- 
dig sind, 

1. _ unbefugt erhebt, speichert, verändert, löscht, über- 
mittelt oder nutzt oder 

2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre 
Weitergabe an sich oder andere veranlaßt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld- 
strafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unter den 
in Satz | genannten Voraussetzungen Einzelanga- 
ben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
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einer nicht mehr bestimmbaren Person mit anderen 
Informationen zusammenführt und dadurch die 
betroffene Person wieder bestimmbar macht. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

829 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezogene 
Daten, die nicht offenkundig sind, 

L; entgegen $ 5 zu einem anderen als dem zur 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck verarbeitet oder offenbart oder 

sich durch Vortäuschung falscher Tatsachen 
verschafft oder an sich oder andere übermitteln läßt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 100 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

8 30 

Übergangsvorschrift 

Soweit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits Dateien 
nach $ 18 Abs. 5 des Niedersächsischen Datenschutz- 
gesetzes vom 26. Mai 1978 (Nieders. GVBl. S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neure- 
gelung der Stellung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz vom 28. Mai 1991 (Nieders. GVBl. S. 195), 
bei der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten 
angemeldet worden sind, gelten sie bis zu einer 
Anderung der Dateien, längstens bis zum 31. Dezember 
1995, als Dateibeschreibungen nach $ 8 Abs. 1. 

831 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Es treten außer Kraft: 

das Niedersächsische Datenschutzgesetz vom 26. 
Mai 1978 (Nieders. GVBl. S. 421), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der 
Stellung des Landesbeauftragten für den Daten- 
schutz vom 28. Mai 1991 (Nieders. GVBl. S. 195), 

die Niedersächsische Datenschutzveröffentli- 
chungsordnung vom 29. August 1978 (Nieders. 
GVBI. S. 656), 

die Niedersächsische Datenschutzregisterordnung 
vom 22. Dezember 1978 (Nieders. GVBI. S. 823). 

832 

Änderung des Niedersächsischen Meldegesetzes 

Das Niedersächsische Meldegesetz vom 2. Juli 1985 
(Nieders. GVBl. S. 192), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechts an das 
Betreuungsgesetz vom 17. Dezember 1991 (Nieders. 
GVBI. S. 367), wird wie folgt geändert: 

2, 

In $ 5 Nr. 6 wird die Verweisung "8 14 Abs. 4" 
durch die Verweisung "$ 17 Abs. 4" ersetzt. 

$ 26 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz I Satz 1 wird die Verweisung "8 14" durch die Verweisung "8 17 Abs, 3" En f 
b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

HM, . (4) Die Daten des Absatzes 2 Satz 3 und de Absaı 3 dürfen dem zuständigen Archiv nach Ablauf der Frist eine ee wenn es die Aufbewahrung im Inter- esse der historischen Forschung oder der R iche- rung für geboten hält." i ee 
3. In$29 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "na ch Maßgabe des $ 10 Abs. 1 Satz 1 NDSG übermit- teln' durch die Worte "übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers ]i 

erforderlich ist'' SS N RE 

Amtliche Mitteilungen 
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Änderung des Niedersächsischen 
Verfassungsschutzgesetzes 

In $ 28 des Niedersächsischen Verfassungsschut - 
zes vom 3. November 1992 (Nieders. GVBL Sy wird die Verweisung "$$ 9 bis 11, 13 und 14" durch dj 
Verweisung "88 9 bis 17" ersetzt. urch die 
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Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1993 in Kraft. 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten 8 12 und $ Abs. 2 Satz 2 am 1. Oktober 1994 in Kran, mag 

Hannover, den 17. Juni 1993 
Der Präsident des Niedersächsischen Landtages 

Milde 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 
Schröder 
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Innenministerium 

Verwaltungsvorschriften zum NDSG 

Gem. RdErl. d. MI, d. StK u. d. übr. Min 

v. 23.6. 1994 51.2-05419 2 - 

VORIS 20600 02 00 00 001 

Bezug: Gem. RdErl. v. 30.6. 1982 (Nds. MBl. S. 1395), geändert 
durch RdErl. v. 16. 10. 1985 (Nds. MBl. S. 924) 

Zu $ 2 (Anwendungsbereich) 

1.1. Neben den öffentlichen Stellen im engeren 

Sinne findet daß NDSG auch Anwendung auf 

Vereinigungen des Landes, der Gemeinden und 

Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des 

Landes unterstehenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts. die privatrechtlich (z B. als 

eingetragener Verein oder GmbH) organisiert sind 

(vgl. 8 2 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes 

[BDSG]. Um eine Vereinigung in diesem Sinne 

handelt es sich allerdings nur, wenn sie von mehreren 

der in$2 Abs. I Satz | Nrn. 1 bis 3 genannten Stellen 

gebildet wird. Eine nur vom Land oder einer Gemeinde 

gegründete Gesellschaft unterliegt nicht dem NDSG, 

€ sondern den Bestimmungen des BDSG. die für private 
Stellen gelten. Dies gilt auch für Vereinigungen, an 
denen sowohl öffentliche Stellen als auch nichtöffentli- 

che Stellen (natürliche Personen oder juristische 

Personen des privaten Rechts) beteiligt sind. 

1.2  Diein$2 Abs. 2 genannten wirtschaftlichen 

Unternehmen und sonstigen Einrichtungen, die 
überwiegend wirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen 

bzw. am Wettbewerb teilnehmen, werden hinsichtlich 
der materiellen Datenschutzregelungen weitgehend wie 
private Stellen behandelt und unterliegen, soweit 

personenbezogene Daten in Ausübung ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit verarbeitet werden, den 
Vorschriften des BDSG für nichtöffentliche Stellen. 
Hierzu zählen die Eigenbetriebe gemäß $ 108 Abs. 2 
Nr. 1 NGO (z. B. Verkehrs- und Versorgungsbetriebe) 

und die öffentlichen Einrichtungen, die entsprechend 
den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt 
werden. Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft gehören unabhängig von ihrer Zuordnung 

    

nach $ 116 a Abs. 2 Satz 2 NGO zu den Einrichtungen 

i.S. des $2 Abs. 2 Satz I Nr. 1, die am Wettbewerb 

teilnehmen. Dies gilt jedoch nicht, soweit 

Krankenhäuser hoheitliche Aufgaben (z. B. im 

Rahmen von Zwangseinweisungen) wahrnehmen. 

Soweit Hochschulkliniken der Patientenversorgung 
dienen, gehören sie zu den Einrichtungen, die am 

Wettbewerb teilnehmen. Hinsichtlich der übrigen von 

ihnen wahrzunehmenden Aufgaben, z. B. Lehre und 

Forschung, unterliegen sie uneingeschränkt den 

Regelungen des NDSG. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der 

Beschäftigten dieser Stellen ist jedoch daß NDSG 

uneingeschränkt (insbesondere $ 24) anwendbar, da sie 

nicht unmittelbar wirtschaftlichen Zwecken dient und 
die Daten damit nicht in Ausübung wirtschaftlicher 

Tätigkeit verarbeitet werden. Auch die 

Aufsichtsbefugnisse der oder des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz ergeben sich uneingeschränkt aus 

dem NDSG. 

1.3 Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
Versicherungsanstalten sowie deren Vereinigungen 

enthält $ 2 Abs. 3 eine spezielle Regelung. Auf.diese 

Stellen findet abweichend von $ 2 Abs. 2 nur $ 24 als 

bereichsspezifische Regelung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bei Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen Anwendung. 

1.4.1 $2 Abs. 6 enthält eine klarstellende Regelung 
für daß Verhältnis des NDSG zum Nds. VwVfG. Die 
in $ 1 Abs. 1 Satz 1 Nds. VwVfG i. V. m. $ 24 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) enthaltenen 
Regelungen über Art und Umfang der Ermittlungen 
und die Regelungen in $ 1 Abs. I Satz 1 Nds. VwVfG 

i. V.m. $ 26 VwVfG über die zugelassenen 
Beweismittel (insbesondere Einholung von Auskünften 
und Anhörung von Beteiligten, Zeugen sowie Beizie- 

hung von Urkunden und Akten) werden durch die


